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Text: Rechtsanwalt Dr. Enno Engbers, München

DIE ERZEUGERPREISE FÜR EINZELNE BAUSTOFFE SIND IM JAHR 2021 SEIT DEM ENDE DES 

ZWEITEN WELTKRIEGS SO STARK WIE NOCH NIE GESTIEGEN. DIE HOHEN BAUMATERI-

ALPREISE UND DEREN VOLATILITÄT ERSCHWEREN DIE KALKULATION NEUER PROJEKTE. 

DURCH DEN UKRAINE-KONFLIKT HAT SICH DAS PROBLEM NOCH EINMAL DEUTLICH VER-

SCHÄRFT. SO LAG Z.B. DER PREIS FÜR BETONSTAHL IM JUNI 2022 UM 53,8 % ÜBER DEM 

VORJAHRESNIVEAU. DIE GEGENSÄTZLICHEN INTERESSEN DER BAUVERTRAGSPARTEIEN 

BERGEN REICHLICH KONFLIKTPOTENZIAL: DER AUFTRAGGEBER WILL IM BUDGET BLEIBEN, 

DER AUFTRAGNEHMER NICHT IN DIE TIEFROTEN ZAHLEN RUTSCHEN. FÜR DIE PARTEIEN 

BEREITS LAUFENDER, ABER AUCH NOCH ABZUSCHLIESSENDER BAUVERTRÄGE STELLT 

SICH DIE FRAGE, WIE MIT DEN PREISSTEIGERUNGEN UMZUGEHEN IST. 

PREISSTEIGERUNGEN
BEI BAUMATERIALIEN 
WAS AUFTRAGGEBER UND AUFTRAGNEHMER BEACHTEN MÜSSEN
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GRUNDSATZ: VERTRAGLICHE  
VEREINBARUNG BINDEND
Ausgangspunkt aller Überlegungen zu bereits lau-

fenden Verträgen ist zunächst die vertragliche Ver-

einbarung. Haben die Parteien einen Festpreis ver-

einbart, trägt grundsätzlich der Auftragnehmer das 

Beschaffungs- und Kalkulationsrisiko hinsichtlich der 

von ihm zu bezogenen Baustoffe. Kostensteigerun-

gen bei den Materialpreisen stellen keine Behinde-

rung des Auftragnehmers dar, wenn sie nicht aus der 

Sphäre des Auftraggebers stammen. Der vereinbarte 

Preis ist verbindlich; auf eine Anpassung hat der Auf-

tragnehmer grundsätzlich keinen Rechtsanspruch.

Anders zu beurteilen ist hingegen die Ausgangsla-

ge, wenn bereits im Bauvertrag die Möglichkeit von 

Vergütungsanpassungen vorgesehen ist, z.B. durch 

eine sogenannte Preisgleitklausel. Solche Klauseln 

ermöglichen eine prozentuale Anpassung der Lie-

ferpreise, oft in Verbindung mit einem konkreten 

Preisindex. Die Ausgestaltung von Preisgleitklauseln 

ist allerdings rechtlich komplex, da verschiedene 

Vorgaben, z.B. des Preisklauselgesetzes, beachtet 

werden müssen. 

AUSNAHME: VERTRAGSANPASSUNG 
WEGEN STÖRUNG DER GESCHÄFTS-
GRUNDLAGE
Aber auch, wenn im Bauvertrag nichts zu einer An-

passung der Preise vereinbart worden ist, kann eine 

solche im Ausnahmefall nach § 313 BGB infolge 

einer Störung der Geschäftsgrundlage in Betracht 

kommen. Voraussetzung ist ein unvorhergesehenes 

Ereignis, welches nicht aus der Sphäre der Vertrags-

parteien stammt und auch durch äußerste Sorgfalt 

mit wirtschaftlich verträglichen Mitteln nicht verhü-

tet werden kann. 

Ob diese Voraussetzungen vorliegen, hängt von 

den Umständen des Einzelfalls ab. Feste Grenzen, 

bei deren Vorliegen automatisch eine Vertragsan-

passung erfolgt, gibt es nicht. Sicherlich wird die 

Preissteigerung aber mehr als 15 bis 20 % betra-

gen müssen, um die Anwendung von § 313 BGB 

zu rechtfertigen. In jedem Fall, muss die Vertrags-

partei, die einen Anspruch auf Vertragsanpassung 

behauptet, darlegen und beweisen, warum ihr das 

unveränderte Festhalten am Vertrag nicht zuzumu-

ten ist. Ein pauschaler Hinweis, zum Beispiel auf die 

Corona-Pandemie oder die Ukraine-Krise, genügt 

hierfür nicht.

GESTALTUNG NEUER BAUVERTRÄGE
Neue Bauverträge sollten zumindest aus Sicht des 

Auftragnehmers in jedem Fall eine Klausel enthal-

ten, die eine Preisanpassung bei unvorhergesehe-

nen Baukostensteigerungen ermöglicht. Hierbei 

ist darauf zu achten, dass die Ausgangspreise so-

wie die Voraussetzungen und die Berechnung der 

Anpassung klar definiert sind. Unklarheiten gehen 

zu Lasten des Verwenders und können zur Unwirk-

samkeit der intransparenten Bestimmung führen.

Fazit
»Die aktuellen Materialpreissteigerungen 

stellen die Bauvertragsparteien vor große 

Herausforderungen. Zur Klärung der Frage, 

wie mit dieser Situation umzugehen ist, wird 

in vielen Fällen anwaltliche Unterstützung 

notwendig sein. In den seltensten Fällen sind 

bereits laufende Bauverträge so vorausschau-

end formuliert, dass eine Vertragsanpassung 

allein anhand der vertraglichen Regelungen 

erfolgen kann. Die Formulierung praktikabler 

Anpassungsklauseln in neuen Bauverträgen 

ist rechtlich komplex. Generell ist den Parteien 

zu empfehlen, nach einvernehmlichen Lösun-

gen für eine Vertragsanpassung zu suchen. 

Oft kann nur so ein jahrelanger Rechtsstreit mit 

ungewissem Ausgang und eine erhebliche Ver-

größerung des Schadens vermieden werden. «
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Das Münchner Büro der Kanzlei 

Weiss Walter Fischer-Zernin befindet 

sich ganz zentral in der Nähe der 

St. Anna-Kirche im Lehel, einem 

charmanten alten Viertel hinter der 

Staatskanzlei.

Dr. Enno Engbers


